
Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt 

Sachbearbeiter/in: Matthias Müller 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 12.11.2014 

Vorlage FB III/2642/2014 

 

TOP 

 

Betreff 

Bewerbung LEADER-Verfahren 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen nimmt die Ausführungen zur Beteiligung am LEA-

DER-Wettbewerb zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, 

 

1. eine Kooperation mit den beiden betroffenen Kreisen und den in der Vorlage genann-

ten Kommunen zum Zwecke der Erarbeitung einer lokalen Entwicklungsstrategie und 

der gemeinsamen Bewerbung als LEADER-Region einzugehen, 

 

2. die Bewerbung der beschriebenen kreisübergreifenden Region als LEADER-Region 

zu unterstützen. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat 25.11.2014 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Bezirksregierung Köln, der Oberbergische Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis wer-

ben aktuell dafür, sich um Förderung durch EU-Strukturfonds für die aktuelle Förderperiode 

(2014-2020) zu bewerben. Ein wichtiges Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen 

Raumes stellt hierbei das sog. LEADER-Programm dar. LEADER ist ein Programm zur Um-

setzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums 

(ELER) auf Landesebene und insofern Teil des Programms Ländlicher Raum NRW 2014 – 

2020.  

 

Mit LEADER können Projekte aus den unterschiedlichsten Themenfeldern mit vielen ver-

schiedenen Partnern entwickelt werden. Der Status als LEADER-Region, der im Rahmen 

eines Wettbewerbs verliehen wird, sichert zum einen Fördermöglichkeiten aus dem eigentli-

chen LEADER-Verfahren, erleichtert aber auch die Antragstellung auf Förderung aus anderen 

Fördertöpfen. Insgesamt betrachtet bietet die Bewerbung als LEADER-Region eine herausra-

gende Gelegenheit zur Akquise geeigneter Fördermittel für die Umsetzung geplanter Projekte. 

Ländliche Regionen, die nicht als LEADER-Region anerkannt sind, haben nur noch wenige 

Möglichkeiten, außerhalb des LEADER-Verfahrens Fördermittel zu generieren. 



 

Rahmenbedingungen des LEADER-Förderprogramms: 

 

 Für NRW werden 70 Mio. € Fördermittel durch die EU (Kofinanziert durch Bund und 

Land) sowie zusätzlich 12 Mio. € durch das Land für Projekte Privater und Stiftungen 

bereit gestellt. 

 Es können voraussichtlich insgesamt 23 bis 24 Regionen in NRW gefördert werden. 

 3 Größenklassen: kleine Region über 40 000 EW, mittlere Region über 80 000 EW, 

große Region über 120 000 EW 

 Die Förderung je Region wird sich voraussichtlich auf 2,3 Mio. € für die kleinste, 2,7 

Mio. € für die mittlere und 3,1 Mio. € für die größte Größenklasse belaufen. 

 Der entsprechende regionale öffentliche Mindestanteil an der Gesamtfinanzierung be-

läuft sich auf voraussichtlich 350.000 € für die größte Größenklasse bezogen auf die 

Gesamtlaufzeit von sechs Jahren (immer etwa 11% der Fördersumme).  

 

Inhaltliche Schwerpunkte für LEADER in NRW 2014 – 2020: 

 

 Ländliche Lebensqualität/Dorfentwicklung 

 Daseinsvorsorge 

 Prävention: Kinder und (junge) Familien stärken 

 Nah-, Land-, Naturtourismus 

 Gesundheit 

 Mobilitätssicherung 

 Energiewende und ländliche Wertschöpfung 

 Fachkräftesicherung 

 Ehrenamt stärken 

 Kultur 

 

Im Oberbergischen Kreis sind Bewerbungen für zwei Teilregionen am Wettbewerb LEADER 

2014-2020 geplant. Die Nordkreiskommunen Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth 

und Marienheide sollen sich kreisübergreifend mit den Kommunen Wermelskirchen, Bur-

scheid, Kürten und Odenthal bewerben. Die restlichen Kommunen des Oberbergischen Krei-

ses (Mitte und Süd) bilden eine zweite Bewerberregion. 

 

Bestandteil der Bewerbung als LEADER-Region ist eine sogenannte Lokale Entwicklungs-

strategie (LES), die bereits mit der Bewerbung vorzulegen ist. Aus der Bewerbung und der 

LES muss ersichtlich sein, dass der Prozess eine breite Zustimmung seitens möglicher Pro-

jektträger erfährt. Von Beginn an muss deutlich werden, dass die gesamte Entwicklung „bot-

tom up“ erfolgt. Die LES muss in erster Linie konsistent und schlüssig sein, d.h. sie muss 

eindeutige Bezüge zwischen Ziel, Strategie, Maßnahmen und Projekten deutlich machen.  

 

Neu in der 2014 beginnenden Förderperiode ist, dass bereits die Erarbeitung der LES aus 

LEADER-Mitteln gefördert wird. Unabhängig davon, ob die Bewerberregion im Verfahren 

abschließend als LEADER-Region anerkannt wird, wird die Erarbeitung der LES mit 65% 

bzw. maximal 20.000 € im Rahmen eines „Starter-Kit“ gefördert. Der restliche Anteil wird 

durch den Oberbergischen und Rheinisch-Bergischen Kreis übernommen. Die Erarbeitung der 

LES belastet die Haushalte der oberbergischen Kommunen also nicht. 

 

Nach Anerkennung als LEADER-Region muss in der Region zwingend ein Regionalma-

nagement eingerichtet werden, das die in der LES entwickelten Maßnahmen und Projekte 



koordiniert und die Projektträger bei der Umsetzung und finanziellen Abwicklung ihrer Pro-

jekte unterstützt. Auch diese Kosten werden komplett durch EU-Förderung und den Kreis 

übernommen. 

 

Kosten für die Kommunen entstehen nur durch die Eigenanteile für mit kommunaler Beteili-

gung entwickelte Projekte. Hier müssen insgesamt 35% aus der Region aufgebracht werden, 

10 % durch den Projektträger selbst, 25% durch etwaige Sponsoren. Der auf die Kommune 

entfallende Anteil richtet sich nach dem Umfang ihrer eigenen Beteiligung an den im Einzel-

fall entwickelten Projekten und deren Kosten. 

 

Für eine gute und aussichtsreiche Bewerbung ist es notwendig, die breite Unterstützung der 

Stadt-und Gemeinderäte in den Landkreisen belegen zu können. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die Kosten des Bewerbungsverfahrens werden durch den Oberbergischen und Rheinisch-

Bergischen Kreis übernommen.  

 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Matthias Müller 

 

Anlagen: 
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